
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturnahe Gestaltung des früheren Floriansmühlbad 
 
 
Antrag Nr. 20-26 / A 03220 von der SPD / Volt- Fraktion, Fraktion Die Grünen – Rosa Liste 
vom 02.11.2022, eingegangen am 02.11.2022 
 
Az. D-HA II/V1 175-2-0003 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie fordern in Ihrem Antrag vom 02.11.2022, auf dem Gelände des ehemaligen Freibades ein 
flach abfallendes Kiesufer am Garchinger Mühlbach umzusetzen.  

Nach § 60 Abs. 9 GeschO dürfen sich Anträge ehrenamtlicher Stadtratsmitglieder nur auf 

Gegenstände beziehen, für deren Erledigung der Stadtrat zuständig ist. Der Inhalt Ihres 

Antrags betrifft die Prüfung der für die laufende Aufgabenerfüllung des Baureferates 

eingesetzten Mittel und ist somit eine laufende Angelegenheit, deren Besorgung nach Art. 37 

Abs. 1 GO und § 22 GeschO dem Oberbürgermeister obliegt, weshalb eine beschlussmäßige 

Behandlung im Stadtrat rechtlich nicht möglich ist.  

Zu Ihrem Antrag vom 02.11.2022 können wir Ihnen aber Folgendes mitteilen:  

Der Bereich des ehemaligen Floriansmühlbades am Garchinger Mühlbach weist differenzierte 

Eigentumsverhältnisse und Zuständigkeiten auf. Besondres anspruchsvoll wird die Situation, 

da der Abschnitt zwischen zwei sich in Betrieb befindlichen Kraftwerksanlagen befindet.  

SPD/Volt-Fraktion 

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste 
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Grundsätzlich ist bei einer Gewässernutzung im Umfeld von Wasserkraftanlagen von einer 

erhöhten Gefährdungslage auszugehen und dabei ist auch die Zugänglichkeit der 

Uferbereiche zu berücksichtigen.  

Trotz der Herausforderungen werden wir eine Uferabflachung und Renaturierung des 

Garchinger Mühlbaches in diesem Abschnitt im Rahmen einer Machbarkeitsstudie prüfen, 

wobei neben den o. g. Eigentumsrechten und Zuständigkeiten auch der Fokus auf Sicherheits- 

und Haftungsfragen gelegt wird. Es ist vorgesehen, dem Stadtrat voraussichtlich im Herbst 

2023 über die Ergebnisse zu berichten.  
 
Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten. Wir gehen davon aus, 
dass der Antrag damit abschließend behandelt ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez.  
 
Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer  
Berufsmäßige Stadträtin  
Baureferentin der Landeshauptstadt München  
 


